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§ 2: Die Steuererklärungspfl icht im Besteuerungs-
und Steuerstrafverfahren

Der folgende Abschnitt hat die Darstellung der Steuererklärungspfl icht und 
der Konsequenzen aus einer gegen diese gerichteten Zuwiderhandlung im 
Besteuerungs- und Steuerstrafverfahren zum Gegenstand. Im Vorgriff auf 
die untersuchungsrelevante steuerstrafrechtliche Konfl iktsituation sollen 
die Steuererklärungspfl icht und das ihre nahezu bedingungslose Durchset-
zung absichernde normative Konzept innerhalb der Abgabenordnung als 
zentrale Gegenpositionen zum Prinzip »nemo tenetur se ipsum prodere« 
und zu dessen absoluter Garantie der Passivität im Strafverfahren entwik-
kelt werden.

A. Die Steuererklärungspfl icht im Besteuerungsverfahren

I. Grundlagen

1. Begriff

Die »Steuererklärung« ist zugleich Fundament und Beginn des Besteue-
rungsverfahrens.379 Sie verkörpert die auf dem Steuerpfl ichtigen lastende 
Mitwirkungspfl icht des § 90 Abs. 1 S. 2 AO, deren Erfüllung die vollstän-
dige und wahrheitsgemäße Offenlegung der besteuerungsrelevanten Tatsa-
chen sowie die Angabe von Beweismitteln erfordert.

Trotz ihrer Bedeutung ist die Steuererklärung380 in der Abgabenordnung 
nicht legaldefi niert. Eine Gesamtbetrachtung der §§ 149 Abs. 1 S. 1, 150 
Abs. 1 S. 1 AO bestimmt die Steuererklärung aber als vordruckmäßige, aus 
einem Bündel von Auskünften bestehende Erklärung mit Beweischarak-
ter381 über den für die Steuerfestsetzung erheblichen Sachverhalt.382

379 Jakob, Abgabenordnung – Steuerverwaltungsverfahren und fi nanzgerichtliches Verfah-
ren, Rn 261 (S. 84).

380 Die Steuergesetze sprechen neben »Steuererklärung« auch von »Erklärung«, allerdings 
nicht in einem synonymen Sinn, da letztere z. B. auch Erklärungen zur Erlangung einer 
Stundung umfaßt (Krabbe, in Koch/Scholtz, AO, § 149, Rn 2).

381 Tipke, in Tipke/Kruse, AO, Vor § 149, Rn 2.

382 Krabbe, in Koch/Scholtz, AO, § 149, Rn 2.

I. Grundlagen
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2. Funktionen

Die zentrale Rolle der Steuererklärung innerhalb der Abgabenordnung er-
klärt sich aus deren vielfältigen Funktionen.

Im Vordergrund steht die »Informationsfunktion«. Erklärt das materielle 
Steuerrecht bestimmte Vorgänge aus dem Daseinsbereich des Bürgers für 
steuerpfl ichtig,383 muß die Finanzverwaltung für die Steuererhebung von 
der Erfüllung des gesetzlichen Steuertatbestands erfahren. Die hierzu not-
wendigen Angaben soll sich der Staat wegen des Untersuchungsgrundsat-
zes (§ 88 AO) zwar regelmäßig selbst beschaffen, stößt hierbei aber an tat-
sächliche und rechtliche Grenzen. Eine schärfere steuerliche Kontrolle des 
Bürgers würde eine bessere, derzeit aus dem öffentlichen Haushalt nicht 
fi nanzierbare Finanz- und Personalausstattung der Verwaltung erfordern.384

Die Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen hängt daher überwiegend da-
von ab, ob der Steuerpfl ichtige zur Mitteilung von Tatsachen aus dem per-
sönlichen Umfeld bereit ist, die zunächst nur er kennt.

Hinzukommt die »Konkretisierungsfunktion«. § 150 Abs. 1 S. 1 AO ord-
net die Steuererklärung auf schriftlichem »Vordruck« an, der zum einen das 
sich ständig verkomplizierende Steuerrecht in präzise Fragen an den Steu-
erpfl ichtigen zu einem konkreten Steuerfall transformieren soll, damit der 
Bürger überhaupt weiß, »was« er erklären muß.385 Zum anderen erfüllt der 
Vordruck eine »Vereinfachungsfunktion«, da das Massenverfahren »Be-
steuerung« angesichts der großen Anzahl von Steuerpfl ichtigen und Steu-
ervorgängen ansonsten zumindest nicht in angemessener Zeit durchführbar 
wäre.386

Eine »Kontrollfunktion« kommt der Steuererklärung nur ausnahmsweise 
zu. Der Staat stellt dem Steuerpfl ichtigen die besteuerungsrelevanten Fra-

383 Diese Bedeutung für das steuerliche Verfahrensrecht läßt sich § 38 AO entnehmen.

384 Zu den Alternativen – Überwälzung der Kontrollaufgaben auf Dritte z. B. im Rahmen 
von Anzeigepfl ichten oder umfassende Quellenbesteuerung (Carl/Klos, JuS 1996, 
S. 402, 402 f.) – konnte sich der Gesetzgeber bisher nicht durchringen, weil diese Über-
wachung die individuelle Privatsphäre tangiert und daher verfassungsrechtlichen Vorga-
ben entsprechen muß. In der Frühzeit der Besteuerung hingegen war ein solches Vorge-
hen wegen der absolutistisch geprägten Auffassung vom »Untertanen« und der relativen 
Überschaubarkeit der Lebensverhältnisse üblich (Schick, StuW 1988, S. 301, 303).

385 Schick, (Fn. 384), S. 301, 304.

386 Dies bedeutet ein eingeschränktes Auswahlermessen der Finanzverwaltung, die zur Er-
mittlung des steuerlichen Sachverhalts den Vordruck verwenden muß (Schick, (Fn. 384), 
S. 301, 305).
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gen, deren objektiv richtige Beantwortung überprüft er aber regelmäßig mit 
anderen Beweismitteln, wie der zwischen Steuererklärung und Nachweis 
differenzierende Wortlaut des § 90 Abs. 1 S. 2 AO deutlich macht.

3. Rechtsnatur

Eine einheitliche Aussage zur Rechtsnatur der Steuererklärung läßt sich 
nur schwer treffen, da diese heterogene Bestandteile in sich vereint.387

Zunächst ist sie Verfahrenshandlung388 und erfüllt die in den §§ 149 
Abs. 1 S. 1, 150 Abs. 1 S. 1 AO angeordnete Verpfl ichtung. Beantwortet 
der Steuerpfl ichtige die im Vordruck enthaltenen Fragen, erteilt er Aus-
künfte389 im Sinn des § 99 S. 2 Nr. 2 AO und verleiht der Steuererklärung 
den Status einer Wissenserklärung.390 Der Steuerpfl ichtige kann auch 
rechtsgestaltende Willenserklärungen391 abgeben, die eine steuerrechtliche 
Rechtsfolge unmittelbar, d. h. ohne Tätigwerden der Finanzverwaltung, be-
wirken sollen und deshalb kein selbständiger Bestandteil der Steuererklä-
rung sind.392 Schließlich stehen dem Steuerpfl ichtigen verfahrensrechtliche 
Anträge393 zu, die jedoch nur dann zur Steuererklärung gehören, wenn sie 
nicht außerhalb des jeweiligen Steuerfalls stehen394 und als eigener Verwal-
tungsakt zwar mit der Steuererklärung äußerlich verbunden, aber separat 
verbeschieden werden.395

387 Schick, (Fn. 384), S. 301, 318 f.

388 Tipke, in Tipke/Kruse, AO, Vor § 149, Rn 3.

389 In diesem Zusammenhang lassen sich Auskünfte mit reinem Tatsachenanteil (z. B. Mittei-
lung der Kinderzahl) oder mit einer (vorläufi gen) steuerrechtlichen Wertung unterschei-
den (z. B. die Zuordnung von Einnahmen zu bestimmten Einkunftsarten des EStG).

390 Tipke, in Tipke/Kruse, AO, Vor § 149, Rn 3.

391 Hierunter fällt z. B. die umsatzsteuerliche Option des § 9 Abs. 1 UStG. Angesichts 
dieser Mischinhalte der Steuererklärung ist der Einstufung des BFH v. 8.7.1983, VI 
R 80/81, BStBl II 1984, S. 13, 14 als reine Wissenserklärung unter Hinweis auf den 
Wortlaut des § 150 Abs. 2 S. 1 AO »nach bestem Wissen« nicht zu folgen.

392 Schick, (Fn. 384), S. 301, 319.

393 Tipke, in Tipke/Kruse, AO, Vor § 149, Rn 3.

394 So z. B. der Antrag auf Veranlagung nach § 46 Abs. 2 Nr. 8 S. 1 EStG.

395 Schick, (Fn. 384), S. 301, 319.
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4. Verfassungsrechtliche Zulässigkeit

Über die von der Abgabenordnung verpfl ichtend vorgesehene Steuererklä-
rung kann der Staat auf Informationen zugreifen, die dem privat-intimen 
Lebensbereich entstammen und deren Offenlegung in die dem Allgemei-
nen Persönlichkeitsrecht innewohnende freie Verantwortlichkeit des Steu-
erbürgers eingreift.

Die verfassungsrechtliche Legitimation dieses Eingriffs liegt jedoch auf 
der Hand. Die innerhalb der Steuererklärung erfolgende Datenabfrage dient 
der gleichmäßigen Verteilung und leistungsgerechten Erhebung des auch 
strafrechtlich geschützten staatlichen Steueranspruchs, der die notwendi-
ge Gegenleistung des Individuums für die Inanspruchnahme öffentlicher 
Leistungen manifestiert.396 Durch das Steuergeheimnis397 schützt der Ge-
setzgeber die im Besteuerungsverfahren erhobenen Auskünfte ansatzweise 
vor mißbräuchlicher Verwendung, so daß die gesetzliche Ausgestaltung der 
Steuererklärungspfl icht – zumindest außerhalb des Steuerstrafverfahrens 
– keinen verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet.

II. Gesetzliche Ausgestaltung der Steuererklärungspfl icht

1. Entstehung

a) Abstrakte gesetzliche Anordnung

Die Entstehung der Steuererklärungspfl icht setzt aufgrund des hiermit ver-
bundenen fi skalischen Eingriffs in den durch die Verfassung geschützten 
Rechtskreis des Bürgers nach dem sog. »Grundsatz vom Vorbehalt des Ge-
setzes«398 die Anordnung in einer abstrakt-generellen Norm voraus.399

396 BVerfG v. 27.6.1991, 2 BvR 1493/89, FR 1991, S. 375, 387.

397 Der Gesetzgeber hat die besonderen Gefährdungen des Steuergeheimnisses durch die 
moderne Datenverarbeitung erkannt und diesen in § 30 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 4 AO vorge-
baut (BVerfG v. 27.6.1991, 2 BvR 1493/89, FR 1991, S. 375, 387).

398 Jarass, in Jarass/Pieroth, GG, Art. 20, Rn 44.

399 Nach seinem Wortlaut könnte § 149 Abs. 1 S. 2 AO vom Erfordernis einer gesetzlichen 
Grundlage absehen, wenn ein Einzelsteuergesetz einen Steuertatbestand schafft, aber 
keine Steuererklärungspfl icht vorsieht (Tipke, in Tipke/Kruse, AO, § 149, Rn 6). Doch 
soll § 149 Abs. 1 S. 2 AO der Finanzverwaltung kein zusätzliches »Steuererklärungs-

A. Die Steuererklärungspfl icht im Besteuerungsverfahren
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Den Ausgangspunkt bildet die allgemeine Mitwirkungspfl icht des Steu-
erpfl ichtigen aus § 90 Abs. 1 S. 1 AO. Da es sich bei dieser Regelung aber 
nicht um eine eigenständige Rechtsgrundlage, sondern um eine zusam-
menfassende Beschreibung des die Steuersubjekte bei der Sachverhaltser-
mittlung treffenden Pfl ichtenkreises handelt,400 wird sie durch die spezielle 
Norm des § 149 Abs. 1 S. 1 AO konkretisiert,401 die zusammen mit den 
materiellen Einzelsteuergesetzen die Steuererklärungspfl icht festschreibt. 
§ 150 AO defi niert lediglich die formalen Anforderungen an eine gültige 
Steuererklärung.

b) Konkretisierung durch die Finanzverwaltung

Die normative Anordnung der Steuererklärungspfl icht allein genügt jedoch 
nicht. § 150 Abs. 1 S. 1 AO macht deutlich, daß ein behördliches Tätigwer-
den zur Entstehung konstituierend erforderlich ist. Die Finanzverwaltung 
konkretisiert durch den Vordruck die abstrakte Forderung des § 149 Abs. 1 
S. 1 AO, indem sie dem Steuerpfl ichtigen darlegt, welche Informationen 
im individuellen Steuerfall mitzuteilen sind. Erst danach kann die fristge-
rechte und ordnungsgemäße Erfüllung verlangt werden.402

2. Kreis der steuererklärungspfl ichtigen Personen

Die Bestimmung der zur Abgabe einer Steuererklärung verpfl ichteten Per-
sonen überläßt § 149 Abs. 1 S. 1 AO im Bereich der periodischen Veranla-
gungs- und Fälligkeitssteuern den materiellen Einzelsteuergesetzen.

Erfi ndungsrecht« verschaffen, sondern Fälle regeln, in denen das Einzelsteuergesetz 
mehrere Personen als Steuererklärungsverpfl ichtete ansieht (Trzaskalik, in Hübsch-
mann/Hepp/Spitaler, AO, § 149, Rn 14).

400 BFH v. 11.10.1989, I R 101/87, BStBl II 1990, S. 280, 282.

401 Seer, in Tipke/Kruse, AO, § 90, Rn 2.

402 Schick, (Fn. 384), S. 301, 304.
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a) Einkommensteuer

aa) Allgemeine Erklärungspfl icht, § 25 Abs. 3 S. 1 EStG

§ 25 Abs. 3 S. 1 EStG stellt mit der Formulierung »der Steuerpfl ichtige«403

klar, daß grundsätzlich alle Personen eine Steuererklärung abzugeben ha-
ben, die einkommensteuerpfl ichtig sind.404 Wegen des wechselseitigen Be-
zugs405 zur Pfl icht des § 149 Abs. 1 S. 1 AO soll die subjektive und objekti-
ve Steuerpfl icht nach dem Einkommensteuergesetz im Überblick erläutert 
werden.

Unbeschränkt oder beschränkt subjektiv steuerpfl ichtig sind allein natür-
liche Personen. Die unbeschränkte Steuerpfl icht nach § 1 Abs. 1 S. 1 EStG 
setzt einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland voraus und 
erstreckt sich auf alle Einkünfte. Die beschränkte Steuerpfl icht (§ 1 Abs. 4 
EStG) erfaßt im Inland erzielte Einkünfte, auch wenn das Steuersubjekt 
sich hier nicht aufhält.406 Die objektive Steuerpfl icht (§ 2 Abs. 1 S. 1 EStG) 
bestimmt sich nach dem Begriff der »Einkunft«. Hierzu zählen sowohl 
der Gewinn (§§ 4–7 k EStG) als auch der Überschuß der Einnahmen über 
die Werbungskosten (§§ 8–9 a EStG). In mehreren Stufen407 ermitteln § 2 

403 § 25 Abs. 3 S. 1 EStG meint nicht die Legaldefi nition des § 33 Abs. 1 AO, wonach auch 
der Steuererklärungsverpfl ichtete »Steuerpfl ichtiger« ist. Eine Steuererklärung kann 
nach § 149 Abs. 1 S. 2 AO auch angefordert werden, ohne daß eine Steuerpfl icht nach 
dem materiellen Steuergesetz besteht (Hoffmann, in Koch/Scholtz, AO, § 33, Rn 3). 
Würden die Begriffe zudem synonym verwendet, könnte der »Steuerpfl ichtige« seine 
objektive Einkommensteuerpfl icht durch bloße Abgabe einer Steuererklärung erfüllen.

404 Ausnahmsweise sind auch nicht steuerpfl ichtige Personen zur Abgabe einer Einkom-
mensteuererklärung verpfl ichtet, wie der gesetzliche Vertreter und der Verwalter frem-
den Vermögens unter den Voraussetzungen des § 34 Abs. 1 S. 1, Abs. 3 AO.

405 So ist die allgemeine Steuererklärungspfl icht bei unbeschränkt steuerpfl ichtigen Perso-
nen nach § 56 S. 1 EStDV suspendiert, wenn der Gesamtbetrag der objektiv einkom-
mensteuerpfl ichtigen Einkünfte bestimmte Wertgrenzen nicht überschreitet.

406 Die subjektive Steuerpfl icht erfährt Erweiterungen. So sind durch § 1 Abs. 2 EStG auch 
im Ausland ansässige öffentlich Bedienstete der unbeschränkten Steuerpfl icht unter-
worfen und können beschränkt Steuerpfl ichtige unter den Voraussetzungen des § 1 
Abs. 3 EStG die unbeschränkte Steuerpfl icht beantragen. Die beschränkte Steuerpfl icht 
wird durch §§ 2, 5 AStG sachlich ausgedehnt.

407 An der Spitze steht »die Summe der Einkünfte«, die sich aus der Differenz von Ein-
nahmen und Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten sowie eventuellen Freibeträgen 
ergibt (§ 2 Abs. 3 S. 1 EStG). Hiervon sind gemäß § 2 Abs. 3 EStG Entlastungsbeträge 
abzuziehen, die entstehende Differenz ist der »Gesamtbetrag der Einkünfte«. Werden 

A. Die Steuererklärungspfl icht im Besteuerungsverfahren



115

Abs. 3–6 EStG das »zu versteuernde Einkommen« als Bemessungsgrund-
lage für die »tarifl iche Einkommensteuer«.

bb) Besondere Erklärungspfl icht, § 25 Abs. 3 S. 2, 3 EStG

Ehegatten, bei denen408 eine Zusammenveranlagung nach § 26 b EStG 
möglich ist und die Wertgrenzen des § 56 S. 1 Nr. 1 EStDV vorliegen, kön-
nen eine gemeinsame Steuererklärung abgeben, § 25 Abs. 3 S. 2 EStG.

cc) Durchführung einer Veranlagung, § 46 EStG

Wenn eine Veranlagung nach § 46 EStG ausgeschlossen ist, muß keine 
Steuererklärung abgeben, wer zumindest auch Einkünfte aus nichtselbstän-
diger Arbeit (§ 19 Abs. 1 S. 1 EStG) erzielt. Diese Durchbrechung409 der 
allgemeinen Erklärungspfl icht rechtfertigt sich aus der »Quellensteuer« auf 
Arbeitseinkommen, bei der die Einkommensteuer als »Lohnsteuer« vom 
Arbeitgeber vor Gehaltsauszahlung einbehalten und an die Finanzverwal-
tung direkt abgeführt wird.

b) Gewerbesteuer

aa) Pfl icht zur Abgabe einer Gewerbesteuererklärung, § 14 a S. 1 Alt. 1 
GewStG

In der Gewerbesteuererklärung wird der Gewerbeertrag als Grundlage der 
Steuerberechnung deklariert. Zu einer nach selbständigen Gewerbebe-
trieben getrennten410 Abgabe sind gemäß § 14 a S. 1 Alt. 1 GewStG alle 
gewerbesteuerpfl ichtigen Unternehmen verpfl ichtet, sofern nicht im Um-
kehrschluß zu § 25 Abs. 1 GewStDV411 eine Erklärung entfallen kann.

von diesem Betrag Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen abgezogen, er-
gibt sich das »Einkommen« (§ 2 Abs. 4 EStG). Das »zu versteuernde Einkommen« ent-
springt dem Einkommen nach Abzug unterschiedlicher Freibeträge, § 2 Abs. 5 EStG.

408 Dazu müssen nach dem Wortlaut des § 26 Abs. 1 S. 1 EStG an einem Tag im Kalen-
derjahr kumulativ vorliegen: eine zivilrechtlich gültige Ehe, bei beiden Ehegatten eine 
unbeschränkte subjektive Steuerpfl icht und kein dauerndes Getrenntleben.

409 Heuermann, in Blümich, EStG, § 25, Rn 71; § 46, Rn 16 f.

410 Hofmeister, in Blümich, GewStG, § 14 a Rn 5.

411 Durch § 25 Abs. 1 Nr. 1und 2 GewStDV ist sichergestellt, daß Unternehmen mit einem 
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Wie bei der Einkommensteuer wird auch die gewerbesteuerliche Erklä-
rungspfl icht durch die Steuerpfl icht bestimmt, die deshalb im folgenden 
kurz dargestellt werden soll.

Subjektiv gewerbesteuerpfl ichtig ist der »Unternehmer«412 als derjenige, 
»für dessen Rechnung das Gewerbe betrieben wird« und der das Gewerbe 
innehat (§ 5 Abs. 1 S. 1, 2 GewStG). Der objektiven Steuerpfl icht unter-
liegen gemäß § 2 Abs. 1 S. 1 GewStG alle inländischen Gewerbebetriebe, 
wenn sie die Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 EStG kumulativ erfüllen.413

Bemessungsgrundlage ist nach § 6 GewStG der im Kalenderjahr (§ 14 S. 2 
GewStG) erwirtschaftete »Gewerbeertrag«, also der »Gewinn aus dem Ge-
werbebetrieb«,414 verändert durch Hinzurechnungen415 und Kürzungen.416

Der im Gewerbesteuermeßbescheid durch das Betriebsfi nanzamt festzu-
setzende (§ 184 Abs. 1 S. 1 AO) Gewerbesteuermeßbetrag wird im Verfah-
ren nach § 11 GewStG417 aus dem Gewerbeertrag errechnet und ist neben 
dem Steuerpfl ichtigen auch der Gemeinde bekanntzugeben, damit diese als 

Gewerbeertrag über 24.500 € oder einer bestimmten Rechtsform (insbesondere Aktien-
gesellschaften) immer erklärungspfl ichtig sind.

412 Im Gegensatz zum Einkommensteuerrecht sind auch die Personengesellschaften des 
HGB selbst gewerbesteuerpfl ichtig (Selder, in Glanegger/Güroff, GewStG, § 5, Rn 6). 
Von der Gewerbesteuer befreit sind die in § 3 GewStG genannten Unternehmer.

413 Dies ergibt sich aus dem Verweis in § 2 Abs. 1 S. 2 GewStG.

414 Ausgangswert ist der nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes, aber auf-
grund einer selbständigen Berechnung ermittelte Gewinn gemäß § 15 EStG. Insbesonde-
re besteht keine verfahrensrechtliche Bindung zwischen Einkommen- und Gewerbesteu-
erbescheid, da Einkommensteuerveranlagung und Gewerbesteuermeßbetragsverfahren 
voneinander unabhängig sind (Herlemann, SteuerStud 1997, S. 152, 155).

415 Nach § 8 Nr. 1 GewStG werden u. a. als Betriebsausgaben angesetzte Dauerschuldent-
gelte zur Hälfte hinzugerechnet, damit Betriebe, die sich überwiegend durch Fremd-
kapital fi nanzieren, im Hinblick auf die durch den Kreditaufwand ausgelöste Gewinn- 
und damit Gewerbesteuerminderung mit Betrieben gleichgestellt werden, die über eine 
hohe Eigenkapitalquote verfügen (Herlemann, (Fn. 414), S. 152, 155 f.).

416 Kürzungen gemäß § 9 GewStG sind z. B. Spenden, die, wenn sie aus Mitteln des Ge-
werbebetriebs geleistet werden, keine Betriebsausgaben darstellen, sondern abziehbare 
Sonderausgaben nach § 10 b Abs. 1 EStG. Die Kürzung nach § 9 Nr. 5 GewStG verhin-
dert, daß für den Gewinn insoweit Gewerbesteuer anfällt, wovon aber Parteispenden 
ausgenommen sind (Herlemann, (Fn. 414), S. 152, 158).

417 Zunächst wird der deklarierte Gewerbeertrag auf volle 100 € abgerundet (§ 11 Abs. 1 
S. 3 GewStG). Nach Abzug der jeweiligen Freibeträge des § 11 Abs. 1 S. 3 GewStG) 
werden hierauf die nach § 11 Abs. 2 GewStG gestaffelten »Steuermeßzahlen« ange-
wendet, woraus sich der Gewerbesteuermeßbetrag ergibt.

A. Die Steuererklärungspfl icht im Besteuerungsverfahren
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Steuergläubigerin den Gewerbesteuerbescheid erlassen kann, in dem sie 
nach Anwendung des gemeindespezifi schen Hebesatzes (§ 16 GewStG) 
die Gewerbesteuer festsetzt.418

bb) Pfl icht zur Abgabe einer Zerlegungserklärung, § 14 a S. 1 Alt. 2 
GewStG

Für einen Gewerbebetrieb mit Betriebsstätten in unterschiedlichen Ge-
meindegebieten können mehrere Gebietskörperschaften hebeberechtigt 
sein. Dann ist nach §§ 28 ff. GewStG eine »Zerlegung« des einheitlichen 
Steuermeßbetrags dieses Gewerbebetriebs in einzelne Anteile durchzufüh-
ren. Diese Zerlegung muß in einer separaten Zerlegungserklärung vorge-
nommen werden, die sich bei Nichtbestehen einer Pfl icht zur Abgabe einer 
Gewerbesteuererklärung aber erübrigt, da sie letztere nur ergänzt.419

c) Umsatzsteuer

Bei der Umsatzsteuer verschärft sich die Erklärungssituation noch zusätz-
lich. Nach § 18 UStG muß der Unternehmer nämlich sowohl unterjährige 
Umsatzsteuervoranmeldungen als auch eine Umsatzsteuerjahreserklärung 
abgeben. Hierbei handelt es sich um selbständige Erklärungspfl ichten in 
unabhängigen Steuerermittlungsverfahren, die kumulativ zu erfüllen sind 
und sich nicht gegenseitig erledigen.420

Zudem gilt das Prinzip der »Selbstveranlagung«, d. h. der Unternehmer 
muß die im vorangegangenen Veranlagungszeitraum angefallene Umsatz-
steuer nach der für ihn geltenden Besteuerungsart421 selbst berechnen.

418 Der Gewerbesteuermeßbescheid ist Grundlagenbescheid für den Gewerbesteuerbe-
scheid der Gemeinde und entfaltet insoweit die Bindungswirkung des § 184 Abs. 1 
S. 2–4 AO (Herlemann, (Fn. 414), S. 152, 163).

419 Hofmeister, in Blümich, GewStG, § 14 a, Rn 11.

420 Birkenfeld, Umsatzsteuer-Handbuch, § 211 (§ 18 Abs. 3 und 4 UStG), Rz. 51 f.

421 Im Rahmen der üblichen »Soll-Besteuerung« (Besteuerung nach vereinbartem Entgelt) 
entsteht die Umsatzsteuer unabhängig von der Bezahlung des Entgelts mit Ausführung 
der Leistung (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 a S. 1 UStG). Auf Antrag kann das Finanzamt nach § 20 
Abs. 1 S. 1 UStG dem Unternehmer die Versteuerung nach vereinnahmten Entgelten 
(sog. »Ist-Besteuerung«) gestatten. Hier entsteht die Umsatzsteuer erst, wenn das Ent-
gelt vereinnahmt wird (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 b UStG).
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aa) Pfl icht zur Abgabe einer Umsatzsteuervoranmeldung, § 18 Abs. 1 
S. 1 UStG

Da der Unternehmer die Umsatzsteuer selbst berechnen muß, handelt es 
sich bei der Umsatzsteuervoranmeldung nicht um eine Steuererklärung, 
sondern um eine nach § 150 Abs. 1 S. 2 AO gleichwertige »Steueranmel-
dung«.422

Die Pfl icht zur Umsatzsteuervoranmeldung wird ebenfalls durch die 
Steuerpfl icht determiniert. Allerdings fordert § 18 Abs. 1 S. 1 UStG eine 
Voranmeldung auch, wenn im Voranmeldungszeitraum keine steuerpfl ich-
tigen Umsätze erzielt wurden,423 so daß hier nur die subjektive Steuerpfl icht 
entscheidet.

Zur Umsatzsteuer wird jeder »Unternehmer« im Sinn des § 2 Abs. 1 
S. 1 UStG herangezogen. Dies sind alle rechtsfähigen Personen oder deren 
Zusammenschlüsse,424 sofern sie »selbständig«, d. h. ohne Weisungsge-
bundenheit,425 einer nachhaltigen gewerblichen oder berufl ichen Tätigkeit 
nachgehen, die im Leistungsaustausch gegen Entgelt besteht und der Er-
zielung von Einnahmen dient (§ 2 Abs. 1 S. 3 UStG). Die Unternehmerei-
genschaft beginnt bereits mit Vorbereitungshandlungen zur Aufnahme der 
Unternehmenstätigkeit426 und endet mit der Abwicklung aller im Unterneh-
men begründeten umsatzsteuerlichen Rechtsbeziehungen.427

422 Bülow, in Vogel/Schwarz, UStG, § 18, Rn 2; neben einer Steueranmeldung fi ndet eine 
gesonderte Steuerfestsetzung nur in den Fällen des § 167 Abs. 1 S. 1 AO statt (insbeson-
dere, wenn der Unternehmer keine Voranmeldung abgibt), da die Steueranmeldung einer 
Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gleichsteht (§ 168 S. 1 AO).

423 Hepp, in Keller/Bustorf, Umsatzsteuer-Beraterkommentar, § 18 UStG, Rn 17.

424 Die Unternehmensform ist hierbei nicht maßgeblich (Reiß, in Tipke/Lang, Steuerrecht, 
Rn 127 (S. 620)). Unternehmer können daher jede natürliche Person, nach außen auf-
tretende Personengesellschaften und juristische Personen sein.

425 Heidner, in Bunjes/Geist, UStG, § 2, Rn 91.

426 Klenk, in Sölch/Ringleb, UStG, § 2, Rn 7; ob das Unternehmen auch tatsächlich Um-
sätze erzielt, ist für den Vorsteuerabzug irrelevant. Die früher vom Bundesfi nanzhof 
vertretene gegenteilige Ansicht (BFH v. 6.5.1993, V R 45/88, BStBl II 1993, S. 564, 
565; BFH v. 16.12.1993, V R 103/88, BStBl II 1994, S. 278, 279 f.) ist mit dem Neutra-
litätsgedanken der Umsatzsteuer unvereinbar, die nicht den erfolglosen Unternehmer, 
sondern den Endverbraucher belasten soll (EuGH v. 29.2.1996, C 110/94 »Intercom-
munale voor zeewaterontzilting (Inzo), in Liquidation gegen Belgischer Staat«, EuGHE 
1996, I-857, 876 f.).

427 Klenk, in Sölch/Ringleb, UStG, § 2, Rn 210, 212.

A. Die Steuererklärungspfl icht im Besteuerungsverfahren



119

Ausnahmsweise entfällt trotz vorliegender subjektiver Steuerpfl icht die 
Obliegenheit aus § 18 Abs. 1 S. 1 UStG, wenn sich der Unternehmer auf 
Antrag bei der Finanzverwaltung hiervon entbinden läßt, weil die im Vor-
jahr entrichtete Umsatzsteuer 512 € unterschreitet (§ 18 Abs. 2 S. 3 UStG). 
Dasselbe gilt für Kleinunternehmer im Sinn des 19 Abs. 1 S. 1 UStG.

bb) Pfl icht zur Abgabe einer Umsatzsteuerjahreserklärung, § 18 Abs. 3 
S. 1 UStG

Inhaltlich und verfahrensrechtlich gleichen sich Umsatzsteuervoranmel-
dung und -jahreserklärung, da in beiden Erklärungsformen eine Selbstbe-
rechnung der Umsatzsteuer erfolgt. Jedoch unterscheiden sich die Berech-
nungszeiträume, die bei der Voranmeldung einen oder drei Monate (§ 18 
Abs. 2 S. 1, 2 UStG), bei der Jahreserklärung das Kalenderjahr (§ 18 Abs. 3 
S. 1 UStG) umfassen.

Mit der Umsatzsteuerjahreserklärung kann die Finanzverwaltung die 
Plausibilität und sachliche Richtigkeit der Umsatzsteuervoranmeldungen 
kontrollieren. Sollte sie dabei eine von den Steueranmeldungen abwei-
chende Steuer ermitteln, erläßt sie einen Umsatzsteuerjahresbescheid, der 
die Steuerschuld aus dem gesamten Kalenderjahr erstmalig festsetzt428 und 
die Festsetzungen in den Voranmeldungen in »anderer Weise« nach § 124 
Abs. 2 AO erledigt,429 ohne sie jedoch aufzuheben oder zu ändern.430

Errechnet der Unternehmer in der Jahressteuererklärung ein Umsatzsteu-
erguthaben oder eine niedrigere Steuerschuld als im Anmeldungsverfahren 
und damit einen Erstattungsanspruch, stellt dies einen Antrag auf Steuerfest-
setzung dar,431 dem die Finanzverwaltung zustimmen muß (§ 168 S. 2 AO).

Zur Abgabe einer Umsatzsteuerjahreserklärung ist aber nur der Unter-
nehmer verpfl ichtet, der subjektiv432 und objektiv steuerpfl ichtig ist. Die 

428 Die Finanzverwaltung ist nicht an die zu den Voranmeldungen vertretene Rechtsauffas-
sung gebunden. Der Vertrauensschutz des § 176 AO gilt insoweit nicht, da es sich bei 
Voranmeldung und Jahressteuererklärung um verschiedene Steuerfestsetzungen han-
delt (Bülow, in Vogel/Schwarz, UStG, § 18, Rn 132).

429 BFH v. 22.8.1995, VII B 107/95, BStBl II 1995, S. 916, 917.

430 Bülow, in Vogel/Schwarz, UStG, § 18, Rn 131.

431 Hepp, in Keller/Bustorf, Umsatzsteuer-Beraterkommentar, § 18 UStG, Rn 134 f.

432 Im Gegensatz zur Voranmeldung muß jeder Unternehmer eine Jahressteuererklärung 
nach § 2 UStG abgeben. Eine Befreiung auf Antrag ist nicht vorgesehen und auch bei 
Kleinunternehmern des § 19 Abs. 1 UStG wird nur in Ausnahmefällen darauf verzichtet 
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objektive Steuerverstrickung soll daher im folgenden skizziert werden. 
Eine gewerbliche Tätigkeit ist grundsätzlich umsatzsteuerpfl ichtig, wenn 
es sich um einen steuerbaren Umsatz handelt, für den keine Steuerbefrei-
ung besteht. Ein steuerbarer Umsatz liegt vor, wenn ein Unternehmer im 
Rahmen seines Unternehmens im Inland gegen Entgelt eine Leistung nach 
§ 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG erbringt.433 Als »Leistung« ist jedes willentliche 
Verhalten des Leistenden gegenüber dem Leistungsempfänger anzusehen, 
um diesem einen individuell-wirtschaftlichen Nutzen zum Verbrauch zuzu-
wenden. Bildet eine körperliche Sache den Leistungsgegenstand und wird 
dem Leistungsempfänger die Verfügungsmacht hierüber verschafft, stellt 
dieser Vorgang eine »Lieferung« im Sinn des § 3 Abs. 1 UStG dar. Eine 
»sonstige Leistung« nach § 3 Abs. 9 UStG ist im Gegensatz zur Leistung 
gegeben, wenn der Vorteil für den Leistungsempfänger nicht in der Ver-
schaffung der Verfügungsmacht besteht. Unentgeltliche Wertabgaben des 
Unternehmers sind als »gleichgestellte Leistungen« gemäß §§ 3 Abs. 1 b, 
Abs. 9 a UStG ebenfalls steuerbare Umsätze.

Ob eine Leistung »im Inland« erbracht wird, ist eine Frage des Liefer- 
oder Leistungsorts. Eine Lieferung im Sinn des § 3 Abs. 1 UStG wird dabei 
regelmäßig als Beförderungs- und Versendungslieferung (§ 3 Abs. 6 S. 1 
UStG) durchgeführt, bei der als Lieferort der Ort gilt, an dem die Beförde-
rung oder Versendung beginnt (Grundregel des § 3 Abs. 6 S. 1 UStG). Eine 
Ausnahme gilt insoweit für das sog. »Reihengeschäft«, an dem mindestens 
zwei Unternehmer und der Endkunde beteiligt sind. In diesem Fall ist nur 
eine Lieferung Beförderungs- und Versendungslieferung,434 während die 
übrigen Lieferungen im Hinblick auf den Lieferort den Regelungen des § 3 
Abs. 7 S. 2 Nr. 1 oder Nr. 2 UStG unterliegen. Bei sonstigen Leistungen 
existieren hinsichtlich des Lieferorts ebenfalls Sondernormen in den §§ 3 
b, f UStG. Im Normalfall bestimmt sich der Leistungsort aber nach der Art 
der sonstigen Leistung und damit nach § 3 a Abs. 2 oder Abs. 4 UStG. Bei 
unentgeltlichen Wertabgaben des Unternehmers richtet sich der Leistungs-
ort nach § 3 f S. 1 UStG.

Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer ist das »Entgelt« (§ 10 
Abs. 1 UStG), etwaige Steuerbefreiungen sind den §§ 4 bis 8 UStG zu ent-
nehmen.

(s. Bülow, in Vogel/Schwarz, UStG, § 18, Rn 123).

433 BFH v. 6.6.2002, V R 43/01, UR 2002, S. 422, 424.

434 Bülow, in Vogel/Schwarz, UStG, § 3, Rn 185.
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3. Erfüllung

a) Verwendung eines Vordrucks

Die Steuererklärung ist nach dem ausgereichten amtlichen Vordruck 
schriftlich435 zu erstellen. Im Bereich der Datenfernübertragung kann vom 
Schriftformgebot436 Abstand genommen werden (§ 150 Abs. 6 AO).

aa) Umfang der dem Vordruck beigefügten Erläuterungen

Die Finanzverwaltung fügt – insbesondere im Einkommensteuerrecht – 
dem Vordruck schriftliche Erläuterungen zur Ausfüllungsanleitung bei, um 
dem Steuerpfl ichtigen die Erklärungsarbeit zu erleichtern und Irrtümer zu 
vermeiden.437 Diese Anleitungen entspringen der Beratungspfl icht des § 89 
S. 1 AO438 und begründen das aus dem Vordruck hervorgehende und einen 
Verwaltungsakt darstellende439 Auskunftsverlangen der Finanzverwaltung.

Die Detailgenauigkeit und der Umfang dieser Anleitungen sind umstrit-
ten. Festzuhalten bleibt, daß die Finanzverwaltung hierdurch das Vertrauen 
des Steuerpfl ichtigen in Anspruch nimmt und somit für die Vollständigkeit 
der Hinweise verantwortlich ist. Zwar ist zuzugeben, daß die Erläuterun-
gen keinesfalls alle Probleme und Fragestellungen des Einzelfalls darstel-
len können,440 doch berechtigt diese tatsächliche Grenze nicht dazu, von 
vorne herein den Anspruch auf Vollständigkeit fallen zu lassen.441 Vielmehr 
hat die Finanzverwaltung dieses Ziel anzustreben.442 Nur dort, wo dies 

435 Zwar ist nach § 150 Abs. 1 S. 1 AO eine mündliche Steuererklärung möglich, die dem 
Steuerpfl ichtigen derzeit nur im Zollrecht begegnet (Art. 225, 226 Zollkodex-DVO).

436 Keine Ausnahme vom Schriftformgebot stellt § 151 AO dar, da der Steuerpfl ichtige hier 
den Beamten nur als »Schreibhilfe« benutzt (Schick, (Fn. 384), S. 301, 321).

437 Tipke, in Tipke/Kruse, AO, § 150, Rn 2.

438 A.A. ohne Begründung: Tipke, in Tipke/Kruse, AO, § 150, Rn 2; § 89 S. 1 AO fordert 
zwar nur eine individuelle Instruktion des Steuerpfl ichtigen, gestattet dann aber »erst 
recht« eine abstrakte Anleitung quasi als »Vorfeldmaßnahme« gegen etwaige Irrtümer 
(Schick, (Fn. 384), S. 301, 311).

439 Trzaskalik, in Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO, § 150, Rn 9.

440 Dies wendet Tipke, in Tipke/Kruse, AO, § 150, Rn 2 mit dem Hinweis ein, daß »selbst
Großkommentare« nicht vollständig seien.

441 So im Ergebnis auch Schick, (Fn. 384), S. 301, 311.

442 Der Rat seitens der Finanzverwaltung muß selbstverständlich die rechtlichen Grenzen 
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nicht realisierbar ist, darf sie auf die dem Steuerpfl ichtigen stets zustehende 
Möglichkeit zur Diskussion oder privaten Steuerberatung hinweisen.

bb) Private Erstellung eines Vordrucks

Für eine vollgültige Steuererklärung ist die Nutzung des amtlich vorgege-
benen Vordrucks geboten. Der Steuerpfl ichtige kann jedoch die Besteue-
rungsgrundlagen auf privater Kopie oder Nachdruck der amtlichen Vorlage 
mitteilen, da § 150 Abs. 1 S. 1 AO die Erklärung nur »nach«, aber nicht 
»auf« dem Formular der Finanzverwaltung vorsieht.443 Verstößt der Steu-
erpfl ichtige hiergegen, hat er keine Steuererklärung abgegeben,444 denn er 
mißachtet die mit dem Vordruck verknüpfte Vereinfachungsfunktion der 
Steuererklärung und provoziert dadurch unnötige Rückfragen der Finanz-
verwaltung.

b) Einhaltung des Vollständigkeitsgebots

aa) Rechtsgrundlage

§ 150 AO fordert die Abgabe einer vollständigen Steuererklärung nicht 
unmittelbar. Ausdrücklich angeführt ist in § 150 Abs. 2 S. 1 AO nur die 
Einhaltung des Wahrheitsgebots. Als Rechtsgrundlage für das Vollstän-
digkeitsgebot wird daher eine erweiterte Auslegung des § 150 Abs. 1 S. 1 
AO vorgeschlagen.445 Dem ist jedoch die allgemeine Mitwirkungspfl icht 
des § 90 Abs. 1 S. 2 AO vorzuziehen, die eine lückenhafte Mitteilung der 
Besteuerungsgrundlagen ausdrücklich untersagt und durch § 150 AO kon-
kretisiert wird.

wahren und darf den Steuerpfl ichtigen in zweifelhaften Fällen nicht zu einer mit der 
Ansicht der Finanzverwaltung konformen Erklärung beeinfl ussen (Schick, (Fn. 384), 
S. 301, 311).

443 Cöster, in Pahlke/Koenig, AO, § 150, Rn 5.

444 BFH v. 13.4.1972, V R 16/69, BStBl II 1972, S. 725, 726; nach Tipke, in Tipke/Kru-
se, AO, § 150, Rn 3 kann ausnahmsweise über Abweichungen hinweggesehen werden, 
wenn diese zu keiner inhaltlichen Differenz mit dem Vordruck führen, oder das Fi-
nanzamt nicht mit maschineller Beleglesung arbeitet. Letzteres dürfte aber im heutigen 
Massenverfahren »Besteuerung« nahezu ausgeschlossen sein.

445 So verfährt Trzaskalik, in Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO, § 150, Rn 16, aller-
dings ohne Begründung. Argument ist hierfür vermutlich, daß nicht mehr von einer 
Steuer«erklärung« gesprochen werden kann, wenn sie wesentliche Lücken aufweist.
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bb) Unzulässige Vordruckfrage als Grenze des Vollständigkeitsgebots

Die Vordruckfragen sollen möglichst alle für eine leistungsgerechte Be-
steuerung wesentlichen Informationen sammeln. Mangels eines mit dem 
Allgemeinen Persönlichkeitsrecht unvereinbaren umfassenden staatlichen 
Fragerechts dürfen nur Angaben verlangt werden, die sachdienlich sind. 
Ob eine Vordruckfrage dem genügt, entzieht sich einer generellen Antwort 
und ist individuell zu ermitteln.446

Wie der Steuerpfl ichtige auf eine Vordruckfrage, die er oder sein Be-
rater für unzulässig halten, reagieren darf, ist nicht abschließend geklärt. 
Eine Auffassung weist darauf hin, daß ein Verbot der Nichtantwort dem 
Informationsbedürfnis der Finanzverwaltung ein unangemessenes Gewicht 
gegenüber den Belangen des Steuerpfl ichtigen einräumt und diese dazu an-
hält, nur noch einseitig die Sachverhaltsermittlung begünstigende Fragen 
zu stellen und den Bürger im Konfl iktfall auf den zeitintensiven Rechtsbe-
helfsweg zu verweisen.447 Die Entscheidung über die Unzulässigkeit von 
Vordruckfragen darf aber zur Verhinderung möglichen Mißbrauchs nicht 
in die Disposition des Steuerpfl ichtigen gestellt werden, sondern muß dem 
Einspruchs- oder Klageverfahren vorbehalten bleiben.448

cc) Beifügung von Unterlagen zur Steuererklärung

§ 150 Abs. 4 S. 1 AO fordert die Beifügung von Unterlagen, ist aber keine 
eigenständige Rechtsgrundlage, sondern wiederholt nur das, was sich oh-
nehin aus dem materiellen Steuerrecht ergibt.449

Fraglich ist in diesem Zusammenhang, wie sich die Nichtvorlage der 
Unterlagen auf die abgegebene Steuererklärung auswirkt. Eine Auffassung 

446 Schick, (Fn. 384), S. 301, 308; beispielhaft steht u. a. die fi nanzbehördliche Frage nach 
dem Umstand der Inanspruchnahme steuerlicher Beratung durch den Steuerpfl ichtigen 
auf dem Prüfstand. An der Zulässigkeit dieser Frage wird gezweifelt, da dem Steuer-
pfl ichtigen die Inanspruchnahme von Steuerberatung und damit auch die Entscheidung 
darüber freistehe, ob er diesen Umstand der Finanzbehörde mitteilen wolle oder nicht 
(Schick, (Fn. 384), S. 301, 309). Dem steht jedoch entgegen, daß die Finanzverwaltung 
hieraus auf den Beweiswert der Steuererklärung Rückschlüsse ziehen kann (Tipke, in 
Tipke/Kruse, AO, § 150, Rn 6).

447 Schick, (Fn. 384), S. 301, 308; Krabbe, in Koch/Scholtz, AO, § 150, Rn 2/1.

448 Tipke, in Tipke/Kruse, AO, § 150, Rn 6.

449 Tipke, in Tipke/Kruse, AO, § 150, Rn 19; in § 60 EStDV fi ndet sich eine Aufzählung 
solcher mit der Steuererklärung einzureichender Unterlagen.

II. Gesetzliche Ausgestaltung der Steuererklärungspfl icht



124

läßt diesen Verstoß gegen das Vollständigkeitsgebot unberücksichtigt, da 
die Informationsfunktion der Steuererklärung nur beeinträchtigt sei, wenn 
ohne die in den Unterlagen enthaltenen Angaben eine Besteuerung nicht 
mehr sinnvoll durchgeführt werden könne. Die Finanzverwaltung könne 
die Unterlagen aber beim Steuerpfl ichtigen anfordern und hierfür notfalls 
Verwaltungszwang einsetzen.450 Dadurch wird die Vorschrift des § 150 
Abs. 4 S. 1 AO, die den nach Ansicht des Gesetzgebers bestehenden engen 
sachlichen Zusammenhang zwischen der Steuererklärung und den Unter-
lagen deutlich macht,451 aber ihrer eigenständigen Bedeutung beraubt. Das 
Vollständigkeitsgebot ist in diesem Fall also nicht gewahrt.452

dd) Unterlassen von Angaben aufgrund abweichender Rechtsauffassung

Das Vollständigkeitsgebot ist auch dann verletzt, wenn der Steuerpfl ichtige 
notwendige Angaben unterläßt, weil er sich hierzu aufgrund einer mit der 
Interpretation durch Finanzverwaltung oder -rechtsprechung nicht überein-
stimmenden Rechtsauffassung berechtigt glaubt. Wenn diese Rechtsansicht 
den Erläuterungen, die dem Steuererklärungsvordruck beigefügt sind, of-
fenkundig zuwiderläuft, wird vom Steuerpfl ichtigen die Aufdeckung aller 
Umstände in Analogie zum Grundsatz von »Treu und Glauben« des § 242 
BGB verlangt.453 Richtig ist, daß es dem Steuerpfl ichtigen nicht gestattet 
sein kann, eine abweichende Rechtsmeinung ohne jeden Hinweis der Steu-
ererklärung zugrunde zu legen. Für dieses Ergebnis muß aber nicht auf 
unbestimmte Rechtsbegriffe zurückgegriffen werden, die eine gesetzlich 
nicht vorgesehene Pfl icht statuieren.454 Vielmehr liegt es im Verfahrens-
recht selbst begründet, da ohne Offenlegung dem Fiskus von vorne herein 

450 Dumke, in Schwarz, AO, § 152, Rn 17; Tipke, in Tipke/Kruse, AO, § 152, Rn 9.

451 Trzaskalik, in Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO, § 150, Rn 42.

452 So im Ergebnis auch Krabbe, in Koch/Scholtz, AO, § 150, Rn 5; sind diese Unterla-
gen zugleich »Urkunden«, kollidiert die Vorschrift des § 150 Abs. 4 S. 1 AO mit § 97 
Abs. 1 S. 1 AO, der den Steuerpfl ichtigen ebenfalls zur Urkundsvorlage zwingt. Die im 
Vergleich beider Normen engeren Voraussetzungen des § 97 Abs. 1 S. 1 AO, der eine 
individuelle Aufforderung des Steuerpfl ichtigen durch die Finanzverwaltung voraus-
setzt und nicht auf eine gesetzliche Beibringungspfl icht rekurriert, verleihen diesem 
eine Vorrangstellung gegenüber § 150 Abs. 4 S. 1 AO, soweit es um Urkunden geht
(Schick, (Fn. 384), S. 301, 320).

453 Krabbe, in Koch/Scholtz, AO, § 150, Rn 4/1.

454 Tipke, in Tipke/Kruse, AO, § 150, Rn 13.
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jede Reaktionsmöglichkeit genommen würde. Zur Durchsetzung einer an-
deren Rechtsansicht steht dem Steuerpfl ichtigen der Rechtsweg offen.

c) Einhaltung des Wahrheitsgebots

Im Gegensatz zum Vollständigkeitsgebot ist die Wahrheitspfl icht im Be-
steuerungsverfahren in § 150 Abs. 2 S. 1 AO ausdrücklich erwähnt, der in-
soweit die allgemeine Anordnung des § 90 Abs. 1 S. 2 AO aufgreift.

Trotz des klaren Wortlauts ist die Reichweite des Wahrheitsgebots455

umstritten. Eine Auffassung fordert nämlich die Anwendung auf Rechts-
auffassungen des Steuerpfl ichtigen, um Steuerkonstruktionen zu vermei-
den, die – auf eine individuelle Interpretation gegründet – die materielle 
Steuerrechtslage sogar mißbräuchlich außer Acht lassen könnten.456 Dem 
ist entgegenzuhalten, daß sich eine Wahrheitspfl icht nur auf Tatsachen 
und Wissenserklärungen, nicht aber auf Rechtsmeinungen beziehen kann. 
Denn diese können nicht wahr oder unwahr, sondern höchstens richtig oder 
falsch sein.457

d) Unterschriftsleistung

Einkommen-, Gewerbe- und Umsatzsteuergesetz ordnen die eigenhändige 
Unterschrift auf der Jahressteuererklärung an.458 Nur für die Umsatzsteu-
ervoranmeldung verzichtet § 18 Abs. 1 S. 1 UStG hierauf.459 Die Unter-
schriftsleistung soll den Steuerpfl ichtigen veranlassen, für die der Steuer-
erklärung zugrunde liegenden tatsächlichen Angaben Verantwortung zu 

455 Die Versicherung der Wahrheit ist wegen ihres Charakters als Aufruf und Mahnung 
zur Wahrheit strafrechtlich ohne Bedeutung. Nur wahrheitswidrige oder unvollständige 
Angaben können als Grundlage der Steuerhinterziehung angesehen werden (Franzen,
DStR 1964, S. 380, 382; Brockmeyer, in Klein, AO, § 150, Rn 8).

456 Trzaskalik, in Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO, § 150, Rn 17 ff.

457 Tipke, in Tipke/Kruse, AO, § 150, Rn 10.

458 §§ 25 Abs. 3 S. 4, 5 EStG, 14 a GewStG, 18 Abs. 3 S. 3 UStG; bei Personen, die vor-
übergehend an der Unterschriftsleistung im Sinn des § 150 Abs. 3 S. 1 AO gehindert 
oder geschäftsunfähig sind, sowie bei juristischen Personen müssen der gesetzliche 
Vertreter oder ein Bevollmächtigter unterzeichnen.

459 Brockmeyer, in Klein, AO, § 150, Rn 12 unter Bezugnahme auf den unterschiedlichen 
Wortlaut von § 18 Abs. 1 S. 1 und § 18 Abs. 3 S. 3 UStG.
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übernehmen, indem dieser sich der objektiven Richtigkeit und Lückenlo-
sigkeit vergewissert.460

e) Einhaltung des Rechtzeitigkeitsgebots

aa) Periodizität der Steuererklärungspfl icht

Bei Veranlagungs- und Fälligkeitssteuern haben die steuererklärungspfl ich-
tigen Personen in regelmäßigen, nach Steuerarten differierenden Abständen 
stets aufs Neue eine Steuererklärung abzugeben.

Diese wiederkehrende Erklärungsobliegenheit entspringt dem das deut-
sche Steuerrecht prägenden Grundsatz der »Abschnittsbesteuerung«,461

wobei als maßgebliche Besteuerungsperiode im Bereich der Veranlagungs- 
und Fälligkeitssteuern das Kalenderjahr462 gewählt wurde. Diese Entschei-
dung für eine Annuitätsbesteuerung wird damit begründet, daß dem Staat 
für das jeweilige Haushaltsjahr463 zur Erfüllung dessen Aufgaben eine 
laufende, aus Steuermitteln zu deckende Finanzausstattung zur Verfügung 
stehen muß.464

460 BFH v. 26.6.1997, VIII B 35/96, BFH/NV 1998, S. 8, 8; BFH v. 14.1.1998, X R 84/95, 
BFH/NV 1998, S. 1013, 1014; bei einkommensteuerlicher Zusammenveranlagung stellt 
sich die Frage, ob die Mitunterzeichnung der Steuererklärung durch einen Ehegatten 
eine strafrechtliche Verantwortungszurechnung begründen kann, wenn er keine Kennt-
nis von den Hinterziehungshandlungen und der beabsichtigten Steuerverkürzung des 
anderen Ehegatten hatte. Dies wird unter Hinweis auf ein geändertes gesellschaftliches 
Ehebild bejaht, wonach die gegenseitige Beteiligung der Eheleute an wirtschaftlichen 
Betätigungen als selbstverständlich gelte und damit eine hinlängliche Verdachtssituati-
on für eine Mitwisserschaft des mitunterzeichnenden Ehegatten gegeben sei (Rolletsch-
ke, DStZ 1999, S. 216, 219). Dadurch wird die Ehe aber zu einer Überwachungs- und 
Denunziationsgemeinschaft herabgewürdigt und übersehen, daß es dem Ehegatten auf-
grund seines aus § 103 S. 1 AO resultierenden Auskunftsverweigerungsrechts gestattet 
ist, »die Augen« vor dem strafrechtlichen Handeln des Ehepartners zu verschließen 
(BFH v. 16.4.2002, IX R 40/00, BStBl II 2002, S. 501, 502).

461 BFH v. 8.6.1972, IV R 129/66, BFHE 106, S. 305, 307; Tipke, Die Steuerrechtsordnung 
Band II, S. 754.

462 S. §§ 2 Abs. 7 S. 1 EStG, 14 S. 2 GewStG, 16 Abs. 1 S. 2 UStG.

463 Bei einer Durchschnittsbesteuerung steht dem Staat aber in ebenfalls jährlichem Turnus 
Geld zur Verfügung, da die Steuerpfl ichtigen nicht alle nur zu demselben Zeitpunkt zur 
Steuerzahlung herangezogen würden (Tipke, (Fn. 461), S. 762).

464 BVerfG v. 25.9.1992, 2 BvL 5, 8, 14/91, BVerfGE 87, S. 153, 179.
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Praktische Überlegungen allein – mögen sie auch berechtigt sein – tref-
fen jedoch noch keine Aussage über die materielle Gerechtigkeit eines Be-
steuerungssystems, das sich stets am Prinzip der Leistungsfähigkeit465 des 
Steuersubjekts zu orientieren hat. Aus Sicht dieses Grundsatzes erscheint 
aber jede Besteuerung, die nicht auf der Beurteilung des Gesamtzeitraums 
fußt, in dem der Steuerpfl ichtige steuerlich relevante Vorgänge unternimmt, 
als willkürlich, da nur durch eine Totalbetrachtung temporäre Schwankun-
gen der Bemessungsgrundlage völlig aufgefangen werden können.466 Je 
kürzer die Veranlagungsperiode kalkuliert ist, desto vehementer läuft diese 
Ungleichbehandlung der Steuerpfl ichtigen dem Art. 3 Abs. 1 GG zuwider. 
Dies akzeptiert der Gesetzgeber und setzt u. a. durch Verlustabzug467 oder 
Maßnahmen der Progressionsglättung468 die Annuitätsbesteuerung teilwei-
se aus.

Diese periodenübergreifenden Durchbrechungen zeigen sogleich deut-
lich, daß die abschnittsweise Besteuerung des Jahreseinkommens in den 
Augen des Gesetzgebers kein »materielles Prinzip (…) der Steuererhe-

465 Dieses Prinzip beeinfl ußt insbesondere die Einkommensteuer (Lang, (Fn. 13), Rn 81 
(S. 79)), aber in demselben Umfang auch die Gewerbe- und die Umsatzsteuer (Mon-
tag, in Tipke/Lang, Steuerrecht, Rn 1 (S. 477); Reiß, in Tipke/Lang, Steuerrecht, Rn 1 
(S. 554)).

466 So wird beispielsweise im Einkommensteuerrecht derjenige steuerlich benachteiligt, 
der sein Lebenseinkommen innerhalb kurzer Zeit erzielt und deshalb – aufgrund des 
geltenden Progressionstarifs – überproprotional belastet wird (Tipke, (Fn. 461), S. 755). 
Deshalb bestimmten die meisten Vorgängerkodifi kationen des Einkommensteuergeset-
zes eine Durchschnittsbesteuerung über einen Zeitraum von drei Jahren (Kruse, Lehr-
buch des Steuerrechts Band I, S. 116). Eine derartige teilweise überperiodische, auf 
zwei Jahre erstreckte Steuererhebung fi ndet sich auch bei der schweizerischen Bun-
dessteuer (Tipke, (Fn. 461), S. 758; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen 
Steuerrechts, S. 266).

467 Der Verlustabzug wird durch den Verlustrücktrag – begrenzt auf ein Jahr – in die Ver-
gangenheit (§ 10 d Abs. 1 S. 1 EStG) und den Verlustvortrag in die Zukunft (§ 10 d 
Abs. 2 S. 1 EStG) realisiert. Den Verlustvortrag kennt auch das Gewerbesteuerrecht 
(§ 10 a S. 1 GewStG). Eine Berücksichtigung geänderter Verhältnisse in unterschiedli-
chen Jahren fi ndet sich auch in der umsatzsteuerlichen Korrekturpfl icht des Vorsteuer-
abzugs in § 15 a Abs. 1 S. 1 UStG.

468 Z.B. die Steuerermäßigung bei außerordentlichen Einkünften nach §§ 34, 34 b EStG.
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bung«469 darstellt, sondern nur deren vereinfachter technischen Durchfüh-
rung dient.470

bb) Rechtsgrundlagen und reguläre Steuererklärungsfristen

Die Pfl icht zur regelmäßigen Abgabe einer Steuererklärung innerhalb einer 
bestimmten Frist beschränkt bürgerliche Grundrechte, so daß hierfür eine 
gesetzliche Rechtsgrundlage erforderlich ist.471

Bei der Abgabefrist für Jahressteuererklärungen verwendet der Gesetz-
geber im Unterschied zur Beschreibung des Kreises der steuererklärungs-
pfl ichtigen Personen eine umgekehrte Verweisungstechnik. Statt in den 
materiellen Einzelsteuergesetzen472 die Abgabefrist eigenständig zu nor-
mieren, kommt bei Einkommen-, Gewerbe- und Umsatzsteuer die allge-
meine Regelung des § 149 Abs. 2 S. 1 AO zur Anwendung. Danach sind 
Jahressteuererklärungen »spätestens fünf Monate«473 nach Ablauf des Ka-
lenderjahres als üblichem Veranlagungszeitraum, also zum 31.05., abzu-
geben.

Nur für die Umsatzsteuervoranmeldung existiert in § 18 Abs. 1 S. 1 
UStG eine eigene Fristnorm, wonach die Voranmeldung am zehnten Tag 
nach Ablauf des Voranmeldungszeitraums (Kalendermonat bzw. -viertel-
jahr) bei der Finanzverwaltung einzureichen ist. Nach §§ 18 Abs. 6 S. 1 
UStG, 46 S. 1 UStDV hat der Unternehmer einen Anspruch auf Verlänge-
rung der Abgabefrist um einen Monat, wenn er dies bei der Finanzverwal-
tung beantragt und eine Sondervorauszahlung im Sinn des § 47 Abs. 1 S. 1 
UStDV leistet.

469 Kirchhof, in Kirchhof/Söhn, EStG, § 2, Rn A 136; Crezelius, Steuerrecht II – Die einzel-
nen Steuerarten, Rn 32 (S. 39).

470 Eine Durchschnittsbesteuerung selbst über mehrjährige Zeiträume stellt angesichts der 
auch der Finanzverwaltung zur Verfügung stehenden Computertechnik kein ernsthaftes 
Umsetzungsproblem dar (Tipke, (Fn. 461), S. 762); zur weiteren Kritik an der Einschät-
zung des Annuitätsprinzips als Ausdruck eines der Leistungsfähigkeitsorientierung des 
Steuerrechts gleichgeordneten Grundsatzes s. Tipke, (Fn. 461), S. 757 f.

471 Trzaskalik, in Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO, § 149, Rn 23.

472 So verweisen weder Einkommen-, Gewerbe- noch Umsatzsteuergesetz in diesem Zu-
sammenhang auf die Abgabenordnung. Nur in § 25 Abs. 2 S. 1 GewStDV wird § 149 
Abs. 2 S. 1 AO erwähnt.

473 Angesichts des Wortlauts »spätestens« ist klar, daß der Steuerpfl ichtige die Erklärung 
auch schon vor diesem Zeitpunkt abgeben kann.
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cc) Modifi kationen der Steuererklärungsfrist

Die gesetzliche Frist für die Abgabe einer Steuererklärung ist einer behörd-
lichen Verlängerung gemäß § 109 Abs. 1 S. 1 AO zugänglich.474 An diesem 
Ergebnis ändert sich auch nichts durch den Wortlaut des § 149 Abs. 2 S. 1 
AO »spätestens«, da hiermit nur gemeint ist , daß der Steuerpfl ichtige seine 
Erklärung auch schon früher bei der Finanzverwaltung einreichen kann.475

III. Ergebnis

Die Steuererklärungspfl icht hat folgende Bedeutung innerhalb des Be-
steuerungsverfahrens:

die Abgabenordnung defi niert den Begriff der »Steuererklärung« 
nicht, der aber inhaltlich durch die §§ 149 und 150 AO ausgefüllt 
wird, so daß hierunter eine vordruckmäßige Erklärung zu verstehen 
ist, die ein Bündel von Auskünften des Steuerpfl ichtigen zu einem 
bestimmten Steuerfall enthält und deren Nachweis erleichtert
die im allgemeinen Besteuerungsverfahren verfassungsrechtlich un-
bedenkliche Steuererklärung erfüllt hierin wesentliche Funktionen: 
sie konkretisiert die vom Staat zur ordnungsgemäßen Besteuerung 
benötigten Informationen gegenüber dem Steuerpfl ichtigen und 

474 Dadurch wird die gesetzliche Frist des § 149 Abs. 2 S. 1 AO in eine behördliche Frist 
transformiert, die durch die Finanzverwaltung erneut verlängert werden kann (Schick,
(Fn. 384), S. 301, 322). Wird die gesetzliche Frist nicht auf einen konkreten Antrag 
des Steuerpfl ichtigen hin, sondern pauschal in Verwaltungsvorschriften verlängert, wie 
dies für steuerlich beratene Personen regelmäßig der Fall ist (s. für Steuererklärungen 
des Jahres 2003 die Gleichlautenden Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder 
über Steuererklärungsfristen vom 2.1.2004 (BStBl I 2004, S. 60)), erscheint dies im 
Vergleich zu Steuerpfl ichtigen, die ihre Steuererklärung selbst erstellen, als kritisch. 
Doch ist zu berücksichtigen, daß die Verwaltungsrichtlinien nicht den Ausspruch der 
Fristverlängerung selbst beinhalten, sondern insoweit nur das Ermessen der Finanzver-
waltung binden (Trzaskalik, in Hübschmann/Hepp/Spitaler, AO, § 149, Rn 24) und eine 
sachgerechte Steuerberatung mehr Zeit in Anspruch nimmt (Schick, (Fn. 384), S. 301, 
323). Zudem geben auch nicht alle Steuerberater die Erklärungen ihrer Mandanten nach 
Ablauf der gesetzlichen Frist ab (BFH v. 28.6.2000, X R 24/95, BFH/NV 2000, S. 1414, 
1416).

475 Tipke, in Tipke/Kruse, AO, § 149, Rn 8; § 149 Abs. 2 S. 1 AO bietet andererseits kei-
ne Rechtsgrundlage für eine Fristverkürzung, z. B. wenn der Steuerpfl ichtige vor dem 
31.05. in einen ausländischen Staat ziehen will (Schick, (Fn. 384), S. 301, 323).

•

•
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stellt deren Weiterleitung an die Finanzverwaltung sicher; ohne die 
Steuererklärung wäre eine zeitgerechte Abwicklung des Massenver-
fahrens »Besteuerung« nicht möglich
den Kategorien »Wissens«- und »Willenserklärung« kann die Steu-
ererklärung aufgrund ihrer heterogenen Rechtsnatur nicht eindeutig 
zugeordnet werden
die Steuererklärungspfl icht folgt im Bereich der periodischen Ver-
anlagungs- und Fälligkeitssteuern einer wechselseitigen Verwei-
sungstechnik zwischen Abgabenordnung und speziellen Einzelsteu-
ergesetzen, die aber erst bei Erstellung und individueller Zusendung 
eines Vordrucks an den Steuerpfl ichtigen durch die Finanzverwal-
tung wirksam wird
der Kreis der steuererklärungspfl ichtigen Personen hängt aufgrund 
seiner Verknüpfung mit der subjektiven und objektiven Steuerpfl icht 
von den materiellen Einzelsteuergesetzen ab; bei der Gewerbesteu-
er ist zwischen Gewerbesteuer- und Zerlegungserklärung zu unter-
scheiden, während die Umsatzsteuer zwei selbständige Pfl ichten zur 
Abgabe von Voranmeldungen und zur Abgabe einer Jahressteuerer-
klärung kennt
die Steuererklärung ist zwingend auf dem amtlich vorgegebenen Vor-
druck oder dessen privaten Nachdruck bzw. Kopie durchzuführen
eine Pfl icht zur vollständigen Beantwortung nicht unzulässiger Vor-
druckfragen ergibt sich erst aus dem Rückgriff auf die allgemeine 
Mitwirkungspfl icht gemäß § 90 Abs. 1 S. 2 AO; fügt der Steuer-
pfl ichtige keine Unterlagen im Sinn des § 150 Abs. 4 S. 1 AO bei, 
ist die Steuererklärung unvollständig
das Wahrheitsgebot des § 150 Abs. 2 S. 1 AO erfaßt nur Tatsachen, 
aber nicht Rechtsauffassungen; will der Steuerpfl ichtige in der Steu-
ererklärung von der Interpretation durch Finanzverwaltung oder -
gericht abweichen, so hat er dies kenntlich zu machen und gegen 
eine Ablehnung mit einem Rechtsbehelf vorzugehen
der Gesetzgeber hat die periodischen Veranlagungs- und Fälligkeits-
steuern als Jahressteuern ausgestaltet; dieses Prinzip der annuellen 
»Abschnittsbesteuerung« ist aus Sicht des geltenden Leistungsfä-
higkeitsprinzips als willkürlich einzustufen und erlangt angesichts 
zahlreicher normativer Durchbrechungen nur den Status eines nach-
rangigen technischen Prinzips

•

•

•

•

•

•

•
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